
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung 
der Schutzimpfungs-Richtlinie: 
Umsetzung „STIKO-Empfehlung zur Erweiterung der Herpes-
zoster-Indikationsimpfempfehlung für Personen mit 
erhöhtem Erkrankungsrisiko“ 

Vom 18. Dezember 2025 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 beschlossen, 
die Schutzimpfungs-Richtlinie in der Fassung vom 21. Juni 2007/18. Oktober 2007 (BAnz. 
S. 8154), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom 4. September 2025
(BAnz AT 24.10.2025 B4) geändert worden ist, wie folgt zu ändern:

I. In der Tabelle in Anlage 1 wird die Zeile „Herpes zoster“ wie folgt geändert:

1. Im Abschnitt „Standardimpfung“ wird in der Spalte 3 „Hinweise zur Umsetzung“
der folgende Satz angefügt:

„Auf Basis der aktuellen Datenlage kann noch keine Aussage zur Notwendigkeit von 
Wiederholungsimpfungen getroffen werden.“

2. Der Abschnitt „Indikationsimpfung“ wird wie folgt gefasst:
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Indikation Hinweise zur Umsetzung 
2 3 
„Indikationsimpfung: 
Indikationsimpfung für Personen ab dem Alter von 18 Jahren mit 
erhöhter gesundheitlicher Gefährdung 
1. infolge einer angeborenen beziehungsweise erworbenen, 
insbesondere einer iatrogenen Immundefizienz 

 
Zweimalige Impfung im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 
Monaten mit adjuvantiertem Herpes zoster-subunit-Totimpfstoff. 
Auf die Impfung mit einem Herpes zoster-Lebendimpfstoff 
besteht kein Leistungsanspruch. 

2. infolge einer schweren Ausprägung einer chronischen 
Grunderkrankung, wie zum Beispiel Personen mit beziehungsweise 
nach 
- hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSZT) 
- zellbasierten Therapien 
- solider Organtransplantation 
- immunsuppressiver Medikation (zum Beispiel Rituximab, JAK-

Inhibitoren, Anifrolumab [Typ-I-Interferonrezeptorblocker], 
zytostatische Chemotherapie) 

- malignen neoplastischen Erkrankungen 
- HIV-Infektion 
- rheumatoider Arthritis 
- systemischem Lupus erythematodes 
- chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
- chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) oder Asthma 

bronchiale 
- chronischer Niereninsuffizienz 
- Diabetes mellitus. 

Leichte oder unkomplizierte beziehungsweise medikamentös gut 
kontrollierte Formen chronischer Grunderkrankungen bei 
Personen zwischen 18 und 59 Jahren sind nach Einschätzung der 
STIKO nicht mit einem deutlich erhöhten HZ-Risiko verknüpft und 
daher nicht von der Empfehlung umfasst. 
 
Auf Basis der aktuellen Datenlage kann noch keine Aussage zur 
Notwendigkeit von Wiederholungsimpfungen getroffen werden. 
 
Bei Patientinnen und Patienten vor geplanter immunsuppressiver 
Therapie oder Organtransplantation soll eine serologische 
Vortestung auf Varizellen erfolgen. Im Falle von Seronegativität 
keine Impfung mit Herpes zoster-subunit-Totimpfstoff, sondern 
Durchführung einer Varizellen-Impfung (siehe Impfindikationen 
Varizellen).“ 
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II. In der Tabelle in Anlage 2 wird in der Zeile „Herpes zoster“ die Angabe „50“ durch die 
Angabe „18“ ersetzt. 

III. Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger in Kraft. 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des Gemeinsamen 
Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 18. Dezember 2025 

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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